KAUFVERTRAG
geschlossen im Sinne der Bestimmung § 2079 ff. des Gesetzes Nr. 89/2012 Sb., Bürgerliches Gesetzbuch  in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend „Bürgerliches Gesetzbuch“ genannt) 

[bookmark: _DV_M9]Rieder Beton, spol. s r.o. 
Ident. Nr.: 60714026
UID-Nr.: CZ60714026 
mit Sitz U Hlavního nádraží 2764/3, Jihlava, PLZ: 58601 
vertreten durch den Geschäftsführer Tomáš Váňa, MBA  
Kontakt-E-Mail: vana@rieder.cz

[bookmark: _DV_M12][bookmark: _DV_M13] (nachfolgend „Käufer“ genannt)
[bookmark: _DV_M14][bookmark: _DV_M15]und
(zu ergänzen) 
Ident. Nr.: (zu ergänzen) 
UID-Nr.: (zu ergänzen) 
Mit Sitz in (zu ergänzen) 
vertreten durch (zu ergänzen) 
Kontakt-E-Mail (zu ergänzen) 
Handy-Nr. – Wartungs- und Serviceleistungen  (zu ergänzen) 
(nachfolgend „Verkäufer“ genannt)

und im Anschluss an „die Ausschreibung – öffentlicher Auftrag – „Einführung der innovativen Fertigung von Beton-Baufertigteilen“, vergeben durch die Rieder Beton, spol. s r.o., schließen am unten angeführten Tag, Monat und Jahr folgenden





Kaufvertrag Nr. VŘ 1/2021








Art. 1. 
Vertragsgegenstand
1. Der Vertragsgegenstand ist die Lieferung eines Innovationssystems zur Fertigung von Beton-Baufertigteilen (nachfolgend „Ware“ genannt). Eine ausführliche Spezifikation der Ware ist in der Anlage Nr. 1 dieses Vertrags enthalten und bildet einen untrennbaren Bestandteil des Vertrags. Der Verkäufer erklärt, dass diese Warenspezifikation ganz im Einklang mit den Vergabeunterlagen des Verkäufers aus der Ausschreibung über die Lieferung dieser Ware ist. 
2. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Ware in der vereinbarten Menge, Qualität und Ausführung im Einklang mit der Anlage Nr. 1 dieses Vertrags (samt allen Bestand- und Zubehörteile) dem Käufer zu liefern (zu verkaufen) und das Eigentumsrecht auf ihn zu übertragen und der Käufer verpflichtet sich, diese Ware zu kaufen, zu übernehmen und dafür den vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen. 
3. Der Verkäufer als Eigentümer des Innovationsystems zur Fertigung von Beton-Baufertigteilen (Ware gemäß diesem Vertrag) garantiert dem Käufer, dass die gesamte gelieferte Ware im Einklang mit diesem Vertrag
a) neu und nicht gebraucht, vollständig und ganz funktionsfähig ist; 
b) für den tschechischen Markt bestimmt ist und der jeweils gültigen Dokumentation, den Vorschriften des Herstellers und den  einschlägigen technischen Normen der Tschechischen Republik entspricht;
c) frei von Material-, Konstruktions-, Fertigungsmängeln und optischen Mängeln ist;
d) frei von Rechtsmängeln ist, insbesondere frei von jeglichen Rechten Dritter oder sonstigen Rechten und Pflichten ist, welche dem Käufer auf irgendeine Weise die Ausübung seines Rechtes erschweren oder unmöglich machen würden; der Verkäufer haftet für eventuelle Verletzung der Rechte des gewerblichen oder sonstigen Eigentums Dritter; 
e) sämtlichen Ansprüchen und Anforderungen der tschechischen Rechtsordnung, einschl. Gesetz 185/2001 Sb., über Abfälle, in der gültigen Fassung, nachkommt. 
f) der Hersteller die gelieferte Ware noch mindestens weitere 10 Jahre nach dem Vertragsschluss unterstützt.
4. Der Käufer verpflichtet sich, die Ware zu übernehmen und für den ordnungsgemäß erfüllten Vertragsgegenstand den unten vereinbarten Kaufpreis dem Verkäufer zu bezahlen. 

Art. 2. 
Leistungsort und -zeit
1. Der Verkäufer hat die Ware gemäß Art. 1 Abs. 1 dieses Vertrags (d.h. samt allen Bestand- und Zubehörteilen) im vollständig funktions- und betriebsfähigen Zustand dem Käufer  zu liefern und zu übergeben, und zwar samt allen benötigten Prüfungen, Tests, Zulassungen, Unterlagen, Dokumentation, Bedienungseinweisung und dies alles spätestens innerhalb von (zu ergänzen) Wochen ab dem Beginn der Lieferung so, dass der Käufer sie am nachfolgenden Tag nach dieser Frist ordnungsgemäß, unbeschränkt und schadenfrei für seinen unternehmerischen Zwecken nutzen kann. 
2. Der Leistungsort ist der oben angeführte Sitz des Käufers.

Art. 3. 
Kaufpreis und Zahlungsmodalität 
1. Der Kaufpreis für die Ware im Einklang mit diesem Vertrag ist durch das Siegerangebot des Verkäufers im Vergabeverfahren zu dem oben beschriebenen öffentlichen Auftrag gegeben. 
2. Der Kaufpreis für das oben beschriebene Innovationssystem zur Fertigung von Beton-Baufertigteilen mit dazugehörigen Zubehörteilen beträgt (zu ergänzen)  EUR ohne MwSt. (in Worten   (zu ergänzen)  EUR, die MwSt. in der jeweils gesetzlichen Höhe von 21% beträgt (zu ergänzen) EUR. Der vereinbarte Kaufpreis inkl. MwSt. beträgt hiermit  (zu ergänzen)  EUR, in Worten  (zu ergänzen) EUR. 
3. Den vereinbarten Kaufpreis für die Ware inkl. MwSt. kann man nur in dem Fall überschreiten, wenn sich zum Tage der steuerbaren Leistung die Vorschriften bezüglich Berechnung des MwSt.-Satzes verändern. 
4. Dieser vereinbarte Kaufpreis ist fest und endgültig und umfasst sämtliche mit der Lieferung der Ware zusammenhängenden Kosten des Verkäufers, d.h. Versandkosten, Abgaben, Steuern, Zollgebühren, Zulassungsverfahren, Durchführung der vorgeschriebenen Tests,  Prüfungen, Bereitstellung der Konformitätserklärung, Zertifikate und Atteste, Übertragung von Rechten, Transportkosten, Verpackungskosten, Montage am Sitz des Käufers, Anschließen und vollständige Inbetriebnahme und Ingangsetzung der Ware  (einschließlich aller notwendigen Genehmigungen, Bewilligungen und Prüfungen) so, dass der Käufer die Ware ordnungsgemäß, unbeschränkt und schadenfrei ab dem vereinbarten Zeitpunkt gemäß Art. 2 Abs. 1 dieses Vertrags verwenden kann und  weiterhin umfasst der Kaufpreis auch die vereinbarte Wartungs-Service-Tätigkeit des Verkäufers für den Käufer während der Gewährleistungsfrist in Bezug auf die Ware.
5. Der vertragsgemäße Kaufpreis wird wie folgt bezahlt:: 
a) [bookmark: _GoBack]Anzahlung in Höhe von …. % des Preises ohne MwSt., zahlbar durch den Käufer innerhalb von …. Tagen nach der Vertragsunterzeichnung ……..( Akkreditiv/ Verwahrung/ direkte Zahlung an den Verkäufer)
b) der restliche Teil des Kaufpreises ist innerhalb von 15 Tagen nach der Unterzeichnung des Lieferscheines (Übergabeprotokolls) gemäß Art. 4 dieses Vertrags fällig, und zwar auf Grundlage der Rechnung des Verkäufers – des Steuerbeleges (nachfolgend „Rechnung“ genannt).  
6. Die Rechnung hat sämtliche Angaben gemäß Gesetz Nr. 563/1991 Sb., Buchführungsgesetz, in der gültigen Fassung, gemäß Gesetz Nr. 235/2004 Sb., über Umsatzsteuer, in der gültigen Fassung (nachfolgend „USt.-Gesetz“ genannt) und gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu enthalten. Der Käufer ist berechtig, vor dem Ablauf der Fälligkeitsfrist solche unbezahlte Rechnung zu retournieren, welche die oben angeführten Angaben nicht enthält, oder welche fehlerhaft oder unrichtig oder unberechtigt (etwa vorzeitig)  ausgestellt ist. In der retournierten Rechnung hat der Käufer den Grund der Retournierung anzugeben; der Verkäufer hat je nach der Natur der Unrichtigkeit die Rechnung zu korrigieren oder neu auszustellen; durch die berechtigt zurückgeschickte Rechnung hört die ursprüngliche Zahlungsfrist auf zu laufen und der Kunde gerät nicht in Verzug; die neue Zahlungsfrist beginnt neu ab der Zustellung der korrigierten oder der neu ausgestellten Rechnung dem Käufer zu laufen. 
7. Die Rechnung hat mindestens folgende Angaben und Erfordernisse zu enthalten:  Bezeichnung des Beleges als Rechnung und Rechnungsnummer, die in der Kopfzeile des Vertrags angeführte Vertragsnummer, Bezeichnung der Ware, Fälligkeitsdatum der Rechnung, Konto-Nummer des Verkäufers und als Anlage hat der Verkäufer eine Kopie des beiderseits unterzeichneten Lieferscheines gemäß diesem Vertrag beizulegen.
8. Der durch den Auftragnehmer ausgestellte Steuerbeleg hat weiterhin die Registriernummer und den Namen des Projektes zu enthalten:  

Art. 4
Übergabe und Übernahme der Ware
1. Der Verkäufer hat den Käufer an dessen oben angeführte E-Mail-Adresse über die Lieferbereitschaft der Ware am Leistungsort mindestens fünf Werktage voraus zu informieren. 
2. Die Montage der Ware selbst wird durch den Verkäufer am Sitz des Käufers und an dem  durch den Käufer festgelegten Aufstellungsort durchgeführt. Die Lieferung und die nachfolgende Montage des Innovationssystems zur Fertigung von Beton-Baufertigteilen wird spätestens innerhalb von 25 Wochen nach der Unterzeichnung dieses Vertrags aufgenommen. Spätestens innerhalb von (zu ergänzen) Wochen ab dem Beginn der Lieferung wird das Innovationssystem zur Fertigung von Beton-Baufertigteilen in Betrieb gesetzt, die Bedienungseinweisung beendet und erfolgt die  Übergabe aller in diesem Vertrag, insbesondere dann im Art. 1 bis 4 dieses Vertrags,  festgelegten Erfordernisse.
3. Nach der auf diese Weise durchgeführten Montage am Sitz des Käufers und nach der Vornahme aller erforderlichen Tests und Prüfungen und nach Erfüllung aller Pflichten seitens Verkäufers in dem Sinne, dass der Käufer die Ware unbeschränkt, ordnungsgemäß und schadenfrei für seinen unternehmerischen Gebrauch nutzen kann, hat der Verkäufer einen Lieferschein für die Ware oder ein Übergabeprotokoll in drei Exemplaren zu erstellen, Prüfungen und andere für das Betreiben erforderliche Genehmigungen und Dokumentation vorzulegen und die gelieferte Ware und deren Zubehör hier zu spezifizieren (durch Seriennummer). 
4. Der Verkäufer hat zusammen mit der Ware und spätestens bei der Unterzeichnung des Lieferscheines sämtliche Dokumente und Begleitdokumentation des Warenherstellers, die zur Übernahme und zum ordnungsgemäßen, unbeschränkten und schadenfreien Gebrauch der Ware notwendig sind, dem Käufer zu übergeben. Weiterhin hat der Verkäufer mit der Ware die „EG-Konformitätserklärung“ oder ein anderes Dokument gemäß Gesetz Nr. 22/1997 Sb., über technische Anforderungen an Produkte und über Änderung und Ergänzung einiger Gesetze, in gültiger Fassung, dem Käufer zu übergeben. 
5. Im Falle der ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertragsgegenstandes durch den Verkäufer und nach Erfüllung aller seinen durch diesen Vertrag, durch allgemein verbindliche Rechtsvorschrift oder Verordnung, durch technische Norm  oder verbindliche Weisung des Herstellers festgelegten Verpflichtungen übernimmt der Käufer die Ware und unterzeichnet den Lieferschein gemäß Art. 4 Abst. 3 dieses Vertrags. 
6. Ist die Leistung des Verkäufers nicht ordnungsgemäß durchgeführt, insbesondere wenn der Verkäufer solche Ware liefert, die den Vertragsbestimmungen, der Ausführung und den technischen Eigenschaften der Ware gemäß Anlage Nr. 1 zu diesem Vertrag nicht nachkommt oder weist die Ware irgendwelche Mängel auf, oder ist die Ware ordnungsgemäß, unbeschränkt oder schadenfrei nicht zu verwenden, so wird der Käufer die Ware nicht abnehmen und die Parteien erstellen ein Protokoll über Mängel oder Fehler, wobei im Protokoll ebenfalls die Art und Weise und der Termin zur Behebung von Mängeln oder Fehlern vereinbart werden. Erst nach deren ordnungsgemäßen Behebung wird ein Lieferschein gemäß Art. 4 Abs. 5 dieses Kaufvertrags unterschrieben.
7. Das Eigentumsrecht wird vom Verkäufer auf den Käufer mit dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Abnahme der Ware durch den Käufer, d.h. durch beiderseitige Unterzeichnung des Lieferscheines, übertragen. Mit diesem Zeitpunkt geht auch die Schadensgefahr an der Ware auf den Käufer über. 
8. Das vom Auftragnehmer ausgestellte Steuerdokument enthält ferner eine Registrierungsnummer (cz.01.1.02 / 0.0 / 0,0 / 20_318 / 0023744) und den Projektnamen (Einführung der innovativen Fertigung von Beton-Baufertigteilen).

Art. 5
Qualitätsgarantie für die Ware, Warenmängel
1. Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Qualitätsgarantie für die gelieferte Ware für den Zeitraum von  (zu ergänzen)    Monaten ab der beiderseitigen Unterzeichnung des Lieferscheines. Im Rahmen dieser Gewährleistungsfrist gewährt und verpflichtet sich der Verkäufer, dass der Verkaufsgegenstand (Ware), samt allen Bestand- und Zubehörteilen für einen bestimmten Zeitraum zu dem üblichen Zweck gebrauchsfähig sein wird und seine gewöhnlichen Beschaffenheiten aufrechterhält. 
2. Die Gewährleistungsfrist läuft über den Zeitraum der Behebung der reklamierten  Mängel nicht. 
3. Der Käufer hat die während der Gewährleistungsfrist aufgetretenen Mängel unverzüglich nach deren Feststellung gegenüber dem Verkäufer per E-Mail an die oben angeführte E-Mail-Adresse des Verkäufers zu rügen und zugleich hat er diese Mängelrüge (Mängelanzeige) ebenfalls schriftlich per Einschreiben an die Anschrift des Sitzes des Verkäufers zu senden. Als Zeitpunkt der Geltendmachung der Mangelrüge gilt der Zeitpunkt der Zustellung der Mangelrüge. 
4. Der Verkäufer verpflichtet sich jeden der reklamierten Mängel während der vereinbarten Gewährleistungsfrist unverzüglich und unentgeltlich zu beheben, und zwar jeweils am Sitz des Käufers (d.h. am Leistungsort gemäß Art. 2. Abs. 2 dieses Vertrags). Sämtliche mit der Mängelbehebung zusammenhängende Kosten des Verkäufers im Rahmen der Gewährleistungsfrist hat der Verkäufer zu tragen. 


[bookmark: _DV_M23]Art. 6.
Sonstige Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
1. Der Verkäufer ist nicht berechtigt, die sich für ihn aus diesem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten an eine andere Partei ohne schriftliche Zustimmung des Käufers abzutreten. Jede Abtretung im Widerspruch zu Bedingungen dieses Vertrags ist ungültig und unwirksam. 
2. Der Verkäufer verpflichtet sich alle durch seine Betriebs-, Montagetätigkeit oder Servicetätigkeit auf dem Gelände des Käufers entstandenen Schäden, oder am Eigentum des Käufers oder Dritter entstandenen Schäden sowie Personenschäden zu ersetzen. Der Verkäufer verpflichtet sich ferner, sämtliche durch den Mangel am Produkt (an der Ware) oder infolge seiner unsachgemäßen Montage oder Wartungs- und Instandhaltungstätigkeit entstandene Schäden zu ersetzen. Der Verkäufer erklärt weiterhin, dass er ordnungsgemäße Haftpflichtversicherung für Schäden aus seiner Betriebs-, Service- oder Montagetätigkeit sowie eine Produkthaftpflichtversicherung abgeschlossen hat, und zwar mindestens auf den Betrag in Höhe von 400.000,- EUR, wobei der Nachweis über diese Versicherung die Anlage Nr. 2 zu diesem Vertrag bildet. 
3. Der Verkäufer ist bei jeder Tätigkeit für den Käufer im Einklang oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag verpflichtet:
a) die Abläufe am Arbeitsplatz des Käufers, wo die Leistung erbracht wird, (nachfolgend Arbeitsplatz genannt) zu berücksichtigen, damit der Betrieb am Arbeitsplatz nicht beschränkt wird, und den Anweisungen des leitenden Mitarbeiters am Arbeitsplatz Folge zu leisten
b) bei seiner Tätigkeit verpflichtet sich der Verkäufer sämtliche Rechtsvorschriften, Normen und Hinweise und Empfehlungen des Herstellers einzuhalten und sich so zu verhalten, dass kein Personen- oder Vermögensschaden entsteht. 
c) insbesondere Arbeitsschutzvorschriften, Brandschutz- und Umweltschutzvorschriften konsequent einzuhalten
d) den Käufer auf die eventuell festgestellten Warenmängel oder auf die eventuell drohenden Personen- sowie Vermögensschäden schriftlich und unverzüglich hinzuweisen
e) alle durch den Verkäufer erarbeiteten Dokumente im Zusammenhang mit der Durchführung jeder beliebigen Tätigkeit für den Käufer – etwa Wartungs-, Prüfungsprotokolle u.ä. – dem Käufer unverzüglich zu übergeben. 

Art. 7.
Vertragsstrafen, Schadenersatz
1. [bookmark: _Ref225864827]Für den Fall der Nichteinhaltung des vereinbarten Liefertermins gemäß Art. 2 Abs. 1 dieses Vertrags seitens Verkäufers vereinbaren die Vertragsparteien eine Vertragsstrafe in Höhe von 400,- € (in Worten vier hundert Euro) für jeden auch angefangenen Verzugstag bei der Warenlieferung. Der Verkäufer verpflichtet sich, diese Vertragsstrafe auf Aufforderung des Käufers dem Käufer zu bezahlen. 
2. Im Falle der Nichteinhaltung des Termins zur Mängelbehebung gemäß Art. 5 dieses Vertrags durch den Verkäufer oder beim Verzug mit der Wartungs-/Servicetätigkeit  sowie mit dem Service nach dem Ablauf der Gewährleistungsfrist, dies alles gemäß Art. 7 dieses Vertrags,  vereinbaren die Vertragsparteien eine Vertragsstrafe in Höhe  von 400,- € (in Worten vier hundert Euro), und zwar für jeden einzelnen Verzug mit der Behebung jedes einzelnen beanstandeten (angezeigten) Mangels, und zwar für jeden Verzugstag bei der Mangelbehebung. Der Verkäufer verpflichtet sich, diese Vertragsstrafe auf Aufforderung des Käufers dem Käufer zu bezahlen. 
3. Die Vertragsstrafe ist innerhalb von 5 Tagen ab der Zustellung der schriftlichen Zahlungsaufforderung fällig. 
4. Die Bezahlung der Vertragsstrafe im Einklang mit diesem Vertrag hat keine Auswirkung auf das Recht des Käufers, einen Schadensersatz in voller Höhe zu beanspruchen, d.h. durch Bezahlung der Vertragsstrafe ist das Schadenersatzrecht sowie das Recht des Käufers auf den Rücktritt von diesem Vertrag nicht berührt. Die Bezahlung der Vertragsstrafe entbindet den Verkäufer nicht seiner Pflicht, die vereinbarte Leistung ordnungsgemäß zu erbringen. 
5. Der Käufer kann die Vertragsstrafe einseitig auch gegen einen Teil des vertragsgemäßen Kaufpreises aufrechnen. Die Parteien vereinbaren, dass eine solche Aufrechnung auch in dem Fall möglich ist, wenn der Kaufpreis oder Vertragsstrafe noch nicht fällig sind. Also auch eine nicht fällige Vertragsstrafe kann man gegen nicht fälligen Kaufpreis aufrechnen. 

Art. 8.
Inkrafttreten und Beendigung des Vertrags
1. Mit dem Tage der Vertragsunterzeichnung durch Vertragsparteien tritt dieser Vertrag in Kraft und wird wirksam. 
2. Dieser Vertrag kann wie folgt beendigt werden: 
a) durch schriftliche Vereinbarung der Vertragsparteien in Verbindung mit der gegenseitigen Auseinandersetzung der zweckmäßig und nachweisbar aufgewendeten Kosten; 
b) durch einseitigen Rücktritt des Käufers von diesem Vertrag wegen dessen wesentlicher Verletzung seitens Verkäufers hiermit, dass man unter einer wesentlicher Vertragsverletzung insbesondere folgendes versteht:
· Nichterfüllung von ordnungsgemäßen Vertragsleistungen durch den Verkäufer – d.h. insbesondere Nichtlieferung der ordentlichen und funktionsfähigen Ware gemäß diesem Vertrag, bzw. Lieferung der mangelhaften Ware, dies alles mit einer Verzögerung über 15 Kalendertage hinaus; 
· Verzögerung des Verkäufers mit der Behebung jedes geltend gemachten Mangels, die über 10 Kalendertage hinausgeht; 
c) durch einseitigen Rücktritt des Käufers vom Vertrag in dem Fall, wenn der Verkäufer in seinem Angebot solche Informationen angeführt oder solche Dokumente vorgelegt hat, die der Tatsache nicht entsprechen und einen Einfluss auf das Ergebnis des Vergabeverfahrens haben konnten; 
d) durch einseitigen Rücktritt des Käufers vom Vertrag im Falle der  Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Verkäufers, in dem eine Entscheidung über Insolvenz erlassen wurde, oder wenn ein Insolvenzantrag gegenüber dem Verkäufer mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde.
3. Durch Rücktritt vom Vertrag werden die Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag vom Anfang an aufgehoben. Der einseitige Rücktritt tritt am Tage dessen schriftlichen Zustellung der anderen Vertragspartei in Kraft.
4. Nicht berührt vom Rücktritt von diesem Vertrag sind Bestimmungen bezüglich der Vertragsstrafen, des Ersatzes immaterieller sowie materieller Schäden und Bestimmungen bezüglich solcher Rechte und Pflichten, aus deren Natur sich ergibt, dass sie auch nach dem Ablauf der Vertragsdauer bestehen sollen.   

Art. 9.
Schlussbestimmungen
1. Sämtliche sich aus diesem Vertrag ergebenden und mit diesem Vertrag zusammenhängenden Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, die in diesem Vertrag nicht ausdrücklich geregelt sind, unterliegen den einschlägigen Bestimmungen der tschechischen Rechtsordnung, insbesondere des Bürgerlichen Gesetzbuches.
2. Die Parteien vereinbaren, sämtliche im Zusammenhang mit diesem Vertrag ihnen bekanntgegebene Angaben (einschl. personenbezogener Angaben), entsprechend zu schützen  und keinen Dritten zugänglich zu machen, ausgenommen gesetzlich vorgegebener Fälle.  
3. Schriftstücke einer Vertragspartei werden der anderen Vertragspartei jeweils per Einschreiben geschickt und jeweils an den im Handelsregister eingetragenen Sitz des Empfängers adressiert. Übernimmt der Empfänger das Schriftstück nicht, so vereinbaren die Vertragsparteien, dass der Zeitpunkt der Zustellung des Schriftstückes (Zustellungsfiktion) am fünften Tag nach dessen Absenden durch den Absender eintritt. 
4. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ungültig, unwirksam, gesetzwidrig oder nicht erzwingbar sein und ist diese Bestimmung zu trennen, bleiben sonstige Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich hiermit, die ungültige, unwirksame, gesetzwidrige oder nicht erzwingbare Bestimmung durch eine gültige, wirksame, gesetzmäßige und erzwingbare Bestimmung zu ersetzen, oder sollte dies nicht möglich sein, dann wenigstens durch eine solche Bestimmung zu ersetzen, die dem rechtlichen oder geschäftlichen Sinn am nächsten kommt, und zwar spätestens innerhalb von 10 Kalendertagen (i), nachdem die Entscheidung der zuständigen Stelle rechtskräftig geworden ist, die die betroffene Bestimmung rechtskräftig für ungültig, unwirksam, gesetzwidrig oder nicht erzwingbar befunden hat, oder (ii), nachdem sie über eine solche rechtskräftige Entscheidung in Kenntnis gesetzt wurden, je nachdem, welche der Tatsachen früher eintritt.
5. Sämtliche Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Form schriftlicher aufsteigend nummerierter und von beiden Vertragsparteien unterzeichneter Anhänge. Der Käufer erklärt im Einklang mit § 1758 des Bürgerlichen Gesetzbuches den Willen, dass der in dieser Urkunde entworfene Vertrag lediglich in Schriftform geschlossen wird. 
6. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass dieser Vertrag vom Bestehen anderer Verträge nicht abhängig ist, wie im Sinne des § 1727 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgesehen ist.  
7. Im Einklang mit § 1801 des Bürgerlichen Gesetzbuches vereinbaren die Vertragsparteien, dass für ihre durch diesen Vertrag begründeten oder mit diesem Vertrag zusammenhängenden gegenseitigen Beziehungen die § 1799 und 1800 des Bürgerlichen Gesetzbuches keine Anwendung finden. Abweichend vom § 558 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches vereinbaren die Vertragsparteien, dass diejenigen Gesetzbestimmungen, die keine zwingenden Wirkungen haben, Vorrang vor den Verkehrssitten haben. 
8. Dort, wo die Vertragsparteien anders, als im Gesetz geregelt, vereinbart haben, gilt es, dass sie von diesem Gesetz im Sinne der Best. § 1 Abs. 2 Ges. Nr. 89/2012 abgewichen sind. 
9. Dieser Vertrag ist in drei Ausfertigungen, die gleich dem Original sind, erstellt, wobei der Käufer zwei Ausfertigungen und der Verkäufer eine Ausfertigung erhalten. 
10. Einen untrennbaren Bestandteil dieses Vertrags bilden folgende Anlagen:
Anlage Nr. 1 – Spezifikation des Vertragsgegenstandes 
Anlage Nr. 2 – Nachweis über die Versicherung des Verkäufers gemäß Art. 6 Abs. 2 dieses Vertrags 






In Jihlava den (zu ergänzen)			In (zu ergänzen) den (zu ergänzen)


Käufer:							Verkäufer:




…………………………...					…………………………...	
Rieder Beton, spol. s r.o.					         (zu ergänzen)
Tomáš Váňa, MBA, Geschäftsführer			         (zu ergänzen)
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